
OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN

Aktenzeichenr 10 U 2476106
6 O 4412/04 LG Traunstein

In dem

P, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
- Kläger und Berufungsbeklagter -

Prozeßbevo lmächtigtei Rochtsanwälte . ,  Rosenhelm

Rechtsstreit

1 .  8 . , . . , , . . . .

2 . , . . . . , V e r a i c h e r u n q , . . . . . . . . . . . . . . . .

- Beklagto und Berufungskläger

Prozeßbevol lmächt ig te  zu '1  )  und 2) :  Rechtsanwäl te  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  München

wegen Schadensersatz

erläßt der 10. zivirsenat des oberrandesgerichts M0nchen durch den vorsitzenden Rich,
ter am Oberlandesgericht Doukoff und die Richter am Oberlandesgericht Halbritter und
Lampart ohne mündtiche Verhandlung am 19.07,2006 folgenden

Beschlu ß:
1 Die Berufung der Beklagten vom 17.03.2006 gegen das Endudeil des Landgerichts

Traunstoin vom 25.01,2006 wird zurückgewiesen,

2. Die geklagten iragen samtverbindlich die Kostan des Berufungsverfahrens.
3 Dor Streitwert des Berufungsverfahrens betfägt 2.312,60 EUR.



Gralnde:

I

Die statthafte sowie form- und fristgorecht eingelegte und begründete, somit zulässige
Berufung hat nach einhelliger Uberzeugung des Senats in der Sache keine Aussicht auf
Erfolg und ist deshalb, da die Rechtssache a!ch keine grrrndsälzliche Bedeutung hat
und auch die Fortbildung d6s Rechts oder dje Sicherung einer einheitlichen RechtsDre-
chung keine Entscheidung des Berufungsgerichts aufgrund mündlicher Verhandlunq er_
fordert, gemäß $ 522 Abs. 2 Nr. '1 ZPO zurttckzuwelsen.

1. Zur Begr0ndung wird zunächst gamäß S 522 ll 3 ZpO auf den Hinweis des Senats_
vorsitzenden vom 22.05.2006 Bezug genomm€n,

lm Hinblick auf die sorgfältige und umfangreiche Stellungnahme des Berufungsfüh_
rers vom 06.07.2006 ist orgänzend folgendes zu bemerken:

a) Soweit die Bsrufung eine fehlende Fes{egung des llnfallortes im El-sturteit in
dem Kreuzungsbereich Ludwigstraße/Stettnerstraße monjef, ist dies nicht ziel_
führend, weil es eine derarlige Kreuzung nicht gibt, vielmehr im Unfallbereich die
beiden untergeordneten Straßen, aus denen die Unfallparteien g€kommen sind,
V-förmig yon rechts in die bevorrechtigte Ludwigstraße ejnmilnden.

Die Anwendung des Anscheinsbeweisos s6tä auch bei Verkehrsunfäll€n ce_
schehensabläufe voreus, bei denen sich nach der allgem€inen Lebenserfahrung
der Schluss aufdrängt, dass ein Verkehrsteilnehmer seine pflicht zur Beachtung
der im Verkeh. erforderlichen So€falt verletzt hat; €s mus8 sich um Tatbostände
handeln, fi lr die nach der Lebenserfahrung eine schuldhaftg Verursachung ty_
pisch is t  (BGH NJW 96,  1828;  VersR.1959,51S [5 i9 l ;  VersR 86,  343 l3aaj ;
VersR 91, 195), An d€r Grundlage des Anscheinsbeweises, der Typizität des
ceschehensabtaufes fehlt ss jedoch im vorliegenden Fall, da auch die Beklagte
zu 1) im unmittelbaren ödlichen und z€itlichen Zusammenhang mit dem untall_
geschehen auS ein6r untergeordneten Straße jn diO bevorrechtigte Straße einge_
fahren ist und sie deshalb möglicherweise nach den zutreffenden Fests.tellungen
des SachveEtändigen K... für die Zeugin H,.. bei deren Einfshrt in die Ludwio_
straße nicht zu seh€n war,

Die zitierte Entscheidung d6s Bundesverfassungsgerichts ist auf den vorliegen,
den Fall nicht anzuwenden, da dort ohn6 €rneute Vernehmung von Zeugen
durch das Berufungsgericht von der BeweiswUrdigung des Erstgerichts abgewi_
chen worden war. Hier folgt der Senat der Beweiswürdigung des Landgerichts
wie bereits unter 2. a) der Vsrfügung des Vorsitzenden vom 22.05,2006 ausge_
führt wurde.



o) cleiches gilt iür die Dauer der Anmietung 6ines Ersatzfahrzeugs und die Höhe
der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten, die im angefochtenen Urteil zutref-
fend berechnet wurden.

aa) Die Rochtsanwaltskosten können natüdich wie bereits angefallene Sachver_
ständigenkosten oder gegchäEte Reparaturkosten in diesem Schadenser-
satzprozess geltend gemacht werden,

aaa)Nach S 249 t, l l 1 BGB sind diejenigen adäquat verursachten Rechtsver_
folgungskosten in Form vorprozessualer, nicht anrechenbar€n Anwatts_
kosten zu ersetzen, die sus Sicht d€s Schadensersatzgläubigers zuf
Wahrnehmung und Durchsetzung seinea Rechte erforderlich und zweck_
mäßis waren (BGHZ 30, 154 1157 'f.l; ss,73 174li 127, 349; BGH NJW
1970, 1122: 1986,2243 l22+5l;200a, 444 1446):2006, 1065; KG VRS
106 [2004] 356 [357 f.]: LG Bonn AGS 2006, t9 = NJW 2005, 1873
t18741 = 112y 2005, 583 [585]; Nixdoff VersR 1995, 2S7 ff.: Sanden/
Völtz, Sachschadensrecht des Kraftverkehrs, 7. Aufl. 2OOO, Rz,2}g-2g2,
Bamberger/Roth/Gr0neberg, BGB,2003, S 249 Rz. 75; Hentschei, Stra_
ßenverkehrsrecht, 36. Auft. 2005, S 12 StVG Rz. gO m,w.N.: palandv
Heinr ichs,  BGB,65.  Auf l ,2006,  S 249 Rz.38 und insbes.39 m,w.N.) :
gleich€E gilt im übrigen etwa auch for außergerichtliche Rechtsanwatts_
kosten in Unterhaltssachen (OLc N.4ijnchen NJW_RR 2006, 650 für den
Unterhaltsprozeß).

Als erforderlich sind die nach d6m Urteil begrtindeten Forderungen an-
zusehen (BGHZ 39,73 l74 l i  BGH NJW 1970,  j j2Z [1123 m.w.N. ] ;  LG
Bonn AGS 2006, 19 = NJW 2005, jE73 l1q74l = NZV 2005, 583 IS85l;
Bamberger/Roth/crüneberg a.a.O.; a.A, wohl BGHZ 30, 154 [157 f.] und
ausdrücklich Chemnitz NJW 1963, iBOg 113O5l).

bbb)Dem kann nicht gntg€gengehalten werden, daß ln dem Fall, daß das
cericht nur einen Teil d6r Ansprüche füf gerechtfertigt hält und sich die
geltend gemachten vorprozessualen, nicht €nr€chenbaren Anwattskos_
ten sonach als übersgtä €rweisen, der Schadensersatzgläubiger man_
gels entsprechender Rechnungsgtollung die Anwaltsgebühren nrcht zu
entfichten habe und es deshalb an einem grsatzfähigen Schaden fehle:
. Di€ Rechnungsste ung nach S 10 I RVG (= S 19 BRAGO) betrifft

(nur) die Einforderbarkeit der Vergutung im Verhältnis zum f,4andan_
ten des Anwalts (Schn6id€r, RVG, 3. Auft. 2006, S iO Rz. .t). Sje be-
deutet, wie sich aus S 10 ll l RVG zwingend ergibt, nicht eh,,/a, daß der
Anwalt i lberhaupt keinen materiellrechtlich€n Anspruch hat dleser
entsteht mit dem ersten Tätigwerden des Anwalts und wird gem. S 8 |' l RVG mit Ededjgung des Auftrags bzw. Beendigung der Ang€legen_



hsit fällig (vgl. auch Schneidör a,a,O.; Hartmann, Kostengesetze, 38.
Aufl. 2006, S 10 RVG Rz, 23), S l0 | RVG sili nicht im Bereich des
materiellrechtlichen Kostenerstattungsanspruchs (Schneider, RVG, 3.
4uf1.2006,  S10 Rz.  11;  a ,A,  LG Bonn AGS 2006,  19 l insowei t  in
NJW 2005, 1873 = NZV 2005, 583 nicht abgedrucktl; offengetassen
von AG Düsseldorf AGS 2004, 191).

r Weiter ist zu bedenken, daß bei Zugrundelegung der gegenteiligen
Ansicht der Schadensersatzgläubiger €inen B6fr6iungsanspruch ge_
gen den Schädiger hätte (vgt. BGH NJW 1970, 1122 [1123]; AG Düs_
seldorf AGS 2004, 191), woEuf ihn das cericht nach S 139 | 2 ZpO
hinweisen müßte, um ihm dl€ Mögllchkeit der Klageumstehung nacn
s 264 Nr. 3 ZpO (vgt. RGZ 139, 315 13221: BGH NJW 1959, 886
[887]) zu eröffnen,

ccc) Kein diskussionsfäh,ger Gasichtspunkt ist natürljch das Argument, es sei
dem cericht nicht zumutbar, die nach seiner Ansicht zutr€ffenden ce_
bühren selbst auszurechnen:

Abgesehen davon, daß der von ginem Gericht zu leistende Abeitsauf_
wand als solcher nie ein Sachentscheidungskriterium ist, läßt sich eine
solche Bsrochnung mit den von der Justizverwaltung zur Verf0gung 96_
stellten Tabellen oder mittels kostenlos im lntsrnot zur Verfügung ste_
hender Berechnungsprogramme, deren Verwendung jedem Gerichi
heutzutage selbstverständlich zuzumuten ist, problemlos in wenigen lvl!
nuten erladigen,

ddd)Nach alledem ist kein gesetzlicher oder auch nur sonst vernünftiger
crund eßichtlich, den Kläger hinsichflich seiner vorprozessualen An-
waltskosten auf einon n6uen Prozoß zu verweisen. Die Entscheidung
des AG Hamburg Zt\.,lR 2005,79 und die angebtich,gef@st/gte Recht-
sprechung des AG München" vermögen an dieser ebenso einfacnen w{e
unzweideutigen Sachlage niahis zu änden.

bb) Was di€ Höhe der anzusouanden G€bühr angBht, steht das Erstgericht mit
der Systematik des RVG und der genz herrsch€ndgn Rechlsprechung, auch
des Senats, und Literatur im Einklang.

Nr. 2400 W schreibt vor: ,,Eine Geb2ht von mehr als 1,3 kann nur gefordeft
weden, wenn die Tätigkgit umfangreich oder schwierig,/ar,, Bei diesem
Wert von 1,3 handelt es sich um di6 sogsnannts Schwellengebühr. Selbst
wenn die höh€rg [,4ittelgebuhr von 1,5 (vgt. dazu grdl, Madert zfe 2004, 391)
angefallen ist, darf ein die Schwellengebühr überschreitender Geschäftsw€rt
nur angesetzt werd€n, w6nn alternativ di€ zusätzlichen lvefkmale des Um_
fangs oder der Schwierigkeit def Tätigkeit vodiegen. Umgekehrt bedeutel



dies, daß wenn die Rechnung auf disg€ zusätzlichen Merkmale nicht Bezuo
nimmt, jedenfalls die Gebohr mit ,1,3 anzusetzen ist,

Die ganz hefrsch€nde Rechtsprechung geht davon aus, daß es sich bei der
Abwicklung eines Ublichen Verkehrsunfalls auch nach Inkrafttreten des RVG
grundsäklich, auoh in sogenannten einfachen Regul16rungssacnen, um etne
durchschnittl iche Angelogenheit handelt, bel der die Berechnung einer .1,3
ceschäftsgebuhr nach Nr. 2400 W RVG ang€m6ssen ist (so Senat, Hinwejs
vom 19,04.2006 im Verfahren 10 U i61g/06; vgl. ferngr die Rechtspre_
chungs0bersichten in DAR 2006, 58 f., NJW 2006, 1477 ft. und in MittBt. der
Arge VerkR 2006, 53 ff.). Der S6nat si6ht auch jn Anbetracht der Ausführun-
gen ln der Hjnwejsreplik keine Veranlassung, ssine blsherige Rechtspre_
chung zu ändOrn,

Wenn somit die Gebühr von 1,3 als ,,Regelgebilhf, anzusehen ist, genügi der
Geschädigte seiner Darlegungs- und Bewejslast, w6nn er einen sojchen Re_
gelfall als konkret geg€ben behauptet. Wifi der Schädiggr diss nicht getten
lassen, obliegt es ihm, im €inzolnen darzulegen, welche Gesichtspunkte für
etnen unterdurchschnitfl jchen Fall sprechen. Die yon den Beklagten zitiert€
Entscheidung OLG Hamm NJW-RR ,1999, 51O zwingt den Senat nicht, die
Sache rnündlich zu verhandeln und di€ Revision zuzulassen, weil zum einen
dor dort entschied€ne Sachverhalt - eine Gebührenklsge eines Steuerbera_
ters gegen seinen Mandanten - mit dem vorliegenden Fall nlcht vergleichbar
ist, zum anderen das OLG Hamm selbst darlegt, daß es von der damals be_
reits herrschenden gegenteiligen Meinung (vgl. OLc Düsseldod Gl 1ggo.
1 15;  '1994,  133)  abweicht .

l l '

Die Kostenentscheidung beruht auf S 97 Abs. 1 ZpO.

III.

Die Streihvertfestsetzung folgt aus SS 63 1,47 | j,40,4A I I GKG, 3 ff. ZpO.
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